
Beschlussvorlage 1 

für die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen 2 

________________________________________________________________________ 3 

Beschluss Nr.: Bv/355/2018 4 

öffentlich 5 

Einreicher: Bürgermeister 6 

Federführung: Sachgebiet Bauverwaltung, Verfasser: Frau Hupfer 7 

Behandelt im: 8 

Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Ordnung der Stadt Werneuchen 15.01.2019 
Hauptausschuss der Stadt Werneuchen 24.01.2019 
Stadtverordnetenversammlung Werneuchen 07.02.2019 

Betreff: Beschluss zur Einziehung eines Abschnitts der Mehringstraße nach § 8 des 9 

Brandenburgischen Straßengesetzes 10 

Beschluss: 11 

Die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen beschließt gemäß § 8 des Brandenburgi-12 

schen Straßengesetzes (BbgStrG) i.d. derzeit gültigen Fassung die Einziehung der Mehring-13 

straße im Abschnitt zwischen Marx- und Thälmannstraße  14 

1. Die Mehringstraße wird im Abschnitt zwischen Marx- und Thälmannstraße (Gemarkung 15 

Werneuchen, Flur 6, Flurstücke 490 und 491 (Teilfläche) eingezogen und verliert damit die 16 

Eigenschaft einer öffentlichen Straße. Mit der Einziehung entfallen Gemeingebrauch und 17 

widerrufliche Sondernutzung an einer Verkehrsfläche. 18 

2. Die Einziehung ist mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich bekannt zu machen und wird im 19 

Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung wirksam. 20 

Begründung: 21 

Die Mehringstraße wurde seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts im Abschnitt zwi-22 

schen Marx- und Thälmannstraße der öffentlichen Nutzung als Straße entzogen. Dieser Ab-23 

schnitt gehört zum Schulgelände der heutigen Europaschule. Eine Teilfläche (Flurstück 490) 24 

wird verpachtet. 25 

Zur Klarstellung der öffentlich-rechtlichen Eigenschaft dieser Flächen wird eine Einziehung 26 

dieses Abschnittes nach § 8 des Brandenburgischen Straßengesetzes verfügt. 27 

Einziehung ist die Allgemeinverfügung, durch die eine gewidmete Straße die Eigenschaft 28 

einer öffentlichen Straße verliert (§8 Abs. 1 BbgStrG). Hat eine Straße jede Verkehrsbedeu-29 

tung verloren oder liegen überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls vor, so soll die Stra-30 

ßenbaubehörde die Einziehung der Straße verfügen (§8 Abs. 2 BbgStrG). 31 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 32 

Keine  Bestätigung Kämmerei: 

 

 
 

Bürgermeister  Sachgebietsleiter/in 
33 



Stellungnahme der Fachausschüsse: 1 

Ausschuss Datum Mitglieder 
Ja-
Stimmen 

Nein-
Stimmen 

Stimmenthaltungen 

A 4 15.01.2019 5 5 0 0 

A 1 24.01.2019 7 (5) kein Votum 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung: 2 

Beschlussfähigkeit   Abstimmung  

Gesetzliche Mitgliederzahl:  19 dafür:  12 

davon anwesend:  12 dagegen: 0 

  Stimmenthaltung:  0 

Befangenheit wurde erklärt durch:  3 

…………………………………………………………….. 4 

Die Richtigkeit der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden bescheinigt. Zur Sitzung unter Mitteilung der 5 

Tagesordnung ist rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden. Die Beschlussfähigkeit der Stadtverordnetenver-6 

sammlung ist gegeben. 7 

Werneuchen, 07.02.2019 
………………………………. 
Vorsitzender der SVV 
 

  
  
 ………………………………. 

Stadtverordnete/r 
 8 

 9 
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